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Im Focus

Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden – Gemeinsame Positivliste
Mit Schreiben und koordiniertem Ländererlass vom 18.03.2019 wurde die Aufstellung jener BMF-Schreiben und gleich lautender
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder (GLE) vorgelegt,
      •  die bis zum 15.03.2019 ergangen sind und
      •  die für die Steuertatbestände, die nach dem 31.12.2017 verwirklicht werden, Anwendung finden.
Die nicht in der Positivliste aufgeführten BMF- Schreiben/ GLE werden für nach dem 31.12.2017 verwirklichten Steuertatbestän-
de aufgehoben. Für vor dem 01.01.2018 verwirklichte Steuertatbestände bleibt die Anwendung der nicht in der Positivliste auf -
geführten BMF-Schreiben unberührt, soweit sie nicht durch ändernde oder ergänzende BMF-Schreiben/GLE überholt sind.
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 19005189

EuGH: EU-Mitgliedstaaten müssen Arbeitgeber zu systematischer Arbeitszeiterfassung verpflichten
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen die Arbeitgeber dazu verpflichten, die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer syste-
matisch zu erfassen. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 14.05.2019 - C-55/18 entschieden. Nur so könne kon-
trolliert und durchgesetzt werden, dass die Arbeitszeitregeln eingehalten und der bezweckte Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer gewährleistet wird. Im Ausgangsverfahren hat eine spanische Gewerkschaft die Deutsche Bank vor dem Nationalen Gerichts-
hof Spaniens (Audiencia Nacional) mit dem Ziel verklagt, die Verpflichtung der Deutschen Bank zur Einrichtung eines Systems zur
Erfassung der täglichen Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter festzustellen. Letztere war der Auffassung, dass nur die Erfassung der von
den Arbeitnehmern geleisteten Überstunden sowie die Übermittlung der Überstundenzahl zum jeweiligen Monatsende an die
 Arbeitnehmer und ihre Vertreter vorgeschrieben sei. Dazu rief der nationale Gerichthof den EuGH im Vorabentscheidungsverfah-
ren an. Anknüpfungspunkt ist die EU-Grundrechtscharta und die Arbeitszeitrichtlinie, die jedem Arbeitnehmer das Recht auf eine
Begrenzung der Höchstarbeitszeit und Einhaltung von Ruhezeiten gibt.
Das Urteil hat ein gewaltiges mediales Echo hervorgerufen, in dem die Meinungen stark auseinander gehen. Dabei räumt der
EuGH den Mitgliedstaaten erhebliche Gestaltungsspielräume ein, wie das System konkret aussehen soll und zudem die Möglich-
keit, „den Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, sogar der Größe bestimmter Unternehmen Rech-
nung zu tragen.“ Es bleibt abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber diese Entscheidung umsetzt.                   > DokNr. 19005190

FG Münster: Abschreibung einer Biogasanlage
Einen Streit über die Nutzungsdauer für die Abschreibung einer Biogasanlage, insbesondere die Frage, in wieviele (Einzel)Wirt-
schaftsgüter eine im Jahr 2011 errichtete Biogasanlage aufzuteilen ist und welche Nutzungsdauer für die einzelnen Wirtschafts-
güter jeweils anzunehmen ist, hatte das FG Münster zu entscheiden. Geklagt hatte der Betreiber einer Biogasanlage, der in seinen
Gewinnermittlungen 2010 bis 2012 für die verschiedenen Bestandteile dieser Anlage unterschiedliche Nutzungsdauern zwischen
8 und 20 Jahren zugrunde gelegt hatte. Das Finanzamt hatte dies bemängelt. Es war der Auffassung, dass die Biogasanlage unzu-
treffend abgeschrieben worden sei, nämlich als einheitliches Wirtschaftsgut „Biogasanlage“. Gemäß den amtlichen AfA-Tabellen
der Finanzverwaltung betrage die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aller im Zusammenhang mit einer Biogasanlage genutzten
Wirtschaftsgüter jeweils 16 Jahre.
Das Finanzgericht Münster entschied dagegen mit Urteil vom 28.06.2018 - 6 K 845/15, dass die Biogasanlage, zusammengesetzt
aus den Komponenten Behälter (Fermenter, Gärrestelager) und Maschinen (einschließlich Blockheizkraftwerk, Steuerungs- und
Regelungstechnik, Einbringungstechnik, mechanische Fördertechnik, Wärmetechnik und Gasfackel) als Wirtschaftsgut im Sinne
einer nicht teilbaren Einheit anzusehen sei. Zudem sei die in den amtlichen AfA-Tabellen zugrunde gelegte Nutzungsdauer von
16 Jahren nicht mehr zeitgemäß, da sie die technische Weiterentwicklung der Biogasanlagen in den letzten 20 Jahren nicht ausrei-
chend berücksichtige. Das Gericht hielt vielmehr eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zehn Jahren für angemessen. 
Die Revision wurde nicht zugelassen, dagegen ist von der Finanzbehörde NZB eingelegt worden.                        > DokNr. 19005191
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